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eine derselben, sich nicht auf den Ausspruch eines einzigen

Thierarztes verlassen will, so mögen zwei obrigkeitlich ancr-
kannte Thierärzte, und zwar von jeder Parthei einer gewählt

werden; wohnt die eine Parthei außer unserm Kanton, so

soll ihr gestattet sein, einen dortscitigcn, patentirten Thier-
arzt zu wählen. Sollten die beiden Thicrärzte in ihren An--

sichten nicht einig sein, so müssen beide Gutachten einem der

Tit. Hrn. Ehrcnhäupter vorgelegt werden, welcher dann einen

dritten Thierarzt ernennt, von dessen Ausspruch der Entscheid

gegeben wird.

5) Wenn in einem minder wichtigen Falle bloß ein beei-

digter Metzgermcistcr, ohne Zuzug eines Thierarztes, zur
Untersuchung eines nach dem Abschlachten krank befundenen

Viehes gewählt worden ist, und der abwesende, oder bei der

Besichtigung erschienene Verkäufer sich damit nicht zufrieden

stellen will, so muß noch ein Thierarzt beigezogen werden,
und falls auch dieser nicht genügt, soll dann dasjenige bcob-

tet werden, was der 4te §. enthält.

5) Wenn bei ansteckendeil Krankheiten der Verkäufer des

angesteckten Viehes dasselbe wieder zu Handen nehmen will,
so soll dies durchaus nicht gestattet werden; das kranke Vieh
soll da, wo es steht, dem in solchen Fällen üblichen Vcr-

fahren unterworfen werden.

Eine fremde Stimme über die letzte Landsge-
meinde in Hnndweil

"Sonntags den 20. April wurde die Landsgemeindc des Kan->

tons Appenzell A. R. zu Hundwyl abgehalten. Außergewöhn-

lichcö siel gerade nichts vor, als die Ratifikation eines Vertrages
mit Frankreich, den bereits 18 Kantone angenommen hatten.

*) Aus dem Schweiz. Correfpoiidenteii Nro. 36, vom 6. Mai 1829.
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Fur jeden Fremden hat aber die Ansicht dieses Volksfestes ttt

Appcnzcll Außerrhoden viel Interessantes, und man könnte in
einer Beziehung sagen Rührendes. Die würdige Haltung des

Volks die Ruhe, die Ergebung, mit der sich die Minorität einer

nur unbedeutend größer» Majorität unterwirft, die Achtung ge-

gen die selbstgewählte wackere Obrigkeit, verglichen mit den oft
stürmischen, oft unanständigen Volksversammlungen anderer

Kantone, mit der geringen Achtung gegen deren Obrigkeit, ma-
chen das Volk von Appcnzcll A. R. sehr respcctabel und stellen

ein schönes Bild einer ächt demokratischen Verfassung auf. Über-

Haupt steht wohl dieses Volk, unter allen rein demokratischen der

Schweiz am höchsten; oder findet man bei andern diese genaue
Bekanntschaft mit der Verfassung, diese warme, aber vernünftige
Liebe für die Freiheit, diese hohe Schätzung des Eides und dieses

sittliche Gefühl in Bezug auf Moralität der Magistraten? Es

giebt Kantone, in welchen der Landmann sehr wenig auf die

seit der Revolution erlangte Freiheit hält. Eben so rühmlich ist

die Behandlung der Fremden, die man dort nicht mit scheelen

Blicken ansieht, sondern ehrt; denn jeder sieht den Ruhm sei-

»es Vaterlandes gesteigert, wenn Auswärtige kommen und se-

Heu; keiner darf sich schämen. Wenn auch über die Regierung
und ihre Einrichtungen sehr frei gesprochen wird, so geschieht

dieses doch stets mit vernünftigen Gründen, und die Regierung
hat keine Ursache, ihre Schritte der Kritik zu entziehen. Diese

Freisinnigkeit zeigt sich bei den Synodalverhandlungen der Geist-

lichkeit, die immer zwei Tage nach der Landsgemeiude statt

finden. Fremde Geistliche können in diese eingeführt werden,
und mau behandelt sie mit ausnehmender Zuvorkommenheit;
kein Appenzcller Geistlicher glaubt daraus eine Heimlichkeit
machen zu müssen. Ganz anders ist's in einem andern Kan-

ton; dort erhält ein fremder Geistlicher nicht einmal Zutritt
zur Mahlzeit, und jeder muß einen Eid schwören, die Heimlich-
kciteu deö Synoduö zu verschweigen. Einige Spannung herrscht

in Appenzell, veranlaßt durch Flugschriften fur und gegen den

unseligen Hundt-Radowsky, wobei freilich seine Vertheidiger bei
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dem m einigen Theilen noch streng kirchlichen Volk wenig Ehre
einlegen und sich den Verdacht einer antichristlichen Gesinnung

aufladen.

Nekrolog.

Herisau verlor den 22. März den Nestor seiner und ver<

muthlich aller Äcrzte in Außerrhodcn. Herr vi. Johannes
Würzer, geboren den 14. April 1752, hat über ein Hal-
des Jahrhundert in seinem ärzlichen Berufe ein ausgezeichnetes

Zutrauen festzuhalten gewußt, und durch rühmliche Kennt-

niffe, wie auch unermüdliche Thätigkeit dasselbe vollkommen

verdient. Er scheint sich vorzüglich durch Privatflciß empor-
gearbeitet zu haben; denn Augsburg, wo er seine Studien

gemacht hatte, eignete sich wenig zur Pflanzschule wissen-

schaftlichcr Ärzte. Für seine Kenntnisse bürgt aber der Dok-

torgrad, weniger an sich als weil er ihn von dem würdi-

gen Rahn erhielt, der als Pfalzgraf zur Verleihung dieser

gelehrten Würde war ermächtigt worden.

In den letzten Jahren seines Lebens entbehrte der Selige
des Augenlichtes; eine gebildete Gattin versüßte ihm dieses

traurige Loos. Als Andenken des Vollendeten ist der litera-
rischen Gesellschaft in Herisau seine Bibliothek zu Theil ge-

worden, die unter ihren 4 — 500 Bänden einige ausge-

zeichnete medicinische Werke zählt.

Die Erben des am 17. d. M. an einem schnellen Zufall vcr-

storbenen Hrn. Tobias Noth von Teufen, vermachten aus

dessen Hinterlassenschaft an die Schulen dieser Gemeinde die

Summe von 7000 fl. Dieses schöne und zweckmäßige Ver-

mächtniß wird zur Folge haben, daß in kurzer Zeit die sämmt-

lichen Schulen der Gemeinde Teufen zu Freischulcn erhoben

sein werden.


	Eine fremde Stimme über die letzte Landsgemeinde in Hundweil

